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Kreis Lippe 
 
533 Abschließender Prüfungsvermerk der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-
Westfalen für den Eigenbetrieb Schulen des 
Kreises Lippe für das Geschäftsjahr 2012 

 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 14.10.2013 den 
Jahresabschluss festgestellt und über die Verwendung des 
Fehlbetrages wie folgt beschlossen: 
 

" Der Jahresfehlbetrag von 836.263,68 Euro wird 
auf neue Rechnung vorgetragen." 

 
Der Jahresabschluss 2012 wird im Internet auf der Home-
page des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de (Konzern 
Kreis Lippe/Beteiligungen/EBS Eigenbetrieb Schulen) ver-
öffentlicht. Zusätzlich wird der Jahresabschluss 2012 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Kreishaus, Ebene 4, Zimmer 452 (Büro Parsons/Koch), zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der GPA in Herne über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
lautet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Schulen des Kreises Lippe. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2012 hat sie sich der Concunia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 26.07.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen des Kreises 
Lippe“ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
dieser Unterlagen nach den handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Schulen des Kreises Lippe“. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durch geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfungen nach § 106 GO NRW und 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. 
 
 
 

 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Schulen des Kreises Lippe“ sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Schulen des Kreises Lippe“ sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
„Schulen des Kreises Lippe“. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schulen 
des Kreises Lippe“ und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. “ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Concunia 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 21.11.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 26 (3) der 
Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) sowie § 3 (5) 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.   
 
Detmold, den 25.11.2013    
 
 
Klaus Kuhlmann 
Betriebsleiter 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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534 Abschließender Prüfungsvermerk der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-
Westfalen für den Eigenbetrieb Straßen des 
Kreises Lippe für das Geschäftsjahr 2012 

 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 14.10.2013 den 
Jahresabschluss festgestellt und über die Verwendung des 
Fehlbetrages wie folgt beschlossen: 
 

" Der Jahresfehlbetrag (von 161.449,02 Euro) wird 
auf neue Rechnung vorgetragen." 

 
Der Jahresabschluss 2012 wird im Internet auf der Home-
page des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de (Konzern 
Kreis Lippe/Beteiligungen/EBSt Eigenbetrieb Straßen) ver-
öffentlicht. Zusätzlich wird der Jahresabschluss 2012 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im 
Kreishaus, Ebene 4, Zimmer 452 (Büro Parsons/Koch), zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der GPA in Herne über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Eigenbetriebes Straßen des Kreises Lip-
pe. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2012 hat sie sich der Concunia GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Münster, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 10.05.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-den 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Prüfungen nach § 106 GO NRW und 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. 
 
 
 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Concunia 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 21.11.2013 
 
GPA NRW 
 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Vorstehender Prüfvermerk wird hiermit gemäß § 26 (3) der 
Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) sowie § 3 (5) 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.   
 
Detmold, den 25.11.2013 
 
 
August Tölle 
Betriebsleiter 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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535 1. Satzung vom 04.11.2013 zur Änderung der 

Satzung der Jagdgenossenschaft des gemein- 
schaftlichen Jagdbezirks Asendorf vom 
18.03.1989 

 
Die 1. Satzung vom 04.11.2013 zur Änderung der Satzung 
der Jagdgenossenschaft des gemein- schaftlichen Jagdbe-
zirks Asendorf vom 18.03.1989 wurde von mir gemäß § 7 
Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen am 
07.11.2013 genehmigt. 
 
Die Satzungsänderung liegt in der Zeit vom 13. bis 
27.12.2013 im Rathaus der Gemeinde Kalletal, Bürgerbüro, 
Rintelner Str. 3, 32689 Kalletal, während der allgemeinen 
Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Detmold, 18.11.2013 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat  
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
Im Auftrag 
 
 
Wenke 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
536 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An Herrn Sinan SAHIN, letzte bekannte Anschrift: Sieg-
friedstraße 74 in 32756 Detmold, ist am 28.11.2013 unter 
dem Aktenzeichen 2.2.1 M71 eine Ordnungsverfügung er-
lassen worden. 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist oder seine Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Verfü-
gung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr (FG 2.2), Felix-Fechenbach-
Str. 5, 32756 Detmold, Zimmer 192 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 02.12.2013 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Zantow 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
537 Satzung vom 16.10.2013  über die Benut-

zungsgebühren von Strom- und Wasserent-
nahmesäulen und Berechnung der damit ver-
bundenen Strom- und Wasserkosten für die 
Versorgungseinrichtungen des Salzhofes in 
Bad Salzuflen und des Marktplatzes und der 
Begastraße in Schötmar. 

 
Auf Grund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe 
f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18 September 2012 
(GV. NRW. S. 436) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 
S. 712/SGV. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 
Dezember 2011 (GV. NRW.  S. 687) hat der Rat der Stadt 
Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 16. Oktober 2013 fol-
gende Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebüh-
ren für die Energie- und Wasserversorgungssäulen be-
schlossen: 
 

§1 Umfang, Zweck und Dauer der Überlassung der 
Versorgungssäulen 

 
Die Entnahme von Strom und Wasser kann über die Ver-
sorgungssäulen erfolgen. Die Versorgungssäulen werden 
ortsnah zur Verfügung gestellt. Das Aufstellen der Versor-
gungssäulen obliegt dem Benutzer. Die Anzahl und der 
Zustand der Versorgungssäulen wird durch ein Übernah-
meprotokoll festgestellt. Der Mietpreis beträgt 3,16 € täglich 
für die Benutzung von bis zu 6 Säulen in Bad Salzuflen und 
1 Säule in Schötmar. Der Mietpreis wird bei Dauermietern 
je zur Hälfte am 01.04. und 01.10 eines jeden Jahres fällig, 
ansonsten sofort zur Nutzung. Die Versorgungssäulen die-
nen für die Strom und Wasserversorgung der einzelnen 
Marktstände oder sonstiger Nutzungsnachfragern vor Ort. 
Die Überlassung der Versorgungssäulen erfolgt für die Zeit, 
in der der Wochenmarktverein mittels Marktfestsetzung für 
die Durchführung des Wochenmarktes in Bad Salzuflen 
und Schötmar verpflichtet ist oder aus besonderen Anläs-
sen.  
Der Geltungsbereich dieser Satzung (Salzhof in Bad Salzu-
flen/Marktplatz und Begatraße in Schötmar) ist in Anlage 1 
konkretisiert. 
 

§2 Umfang, Zweck und Dauer der Überlassung der 
Strom- und Wasserversorgung 

 
1. Benutzung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch  der 
Strom- und Wasserabgabestelle im Technikraum auf dem 
Salzhof (Raum neben den öffentlichen Toiletten) sowie 
Strom- und Wasserabgabestelle im Bereich der Millaupro-
menade/ Wenkenstraße während der Besetzung des Salz-
hofes durch Dritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Überlassung der Stromabgabestellen erfolgt zum 
Zweck der Stromversorgung der einzelnen Nachfrager. Der 
Nutzer zahlt eine tägliche Grundgebühr pro Benutzungstag 
von 9,61 € für die Entnahme von Strom, zuzüglich Brutto-
kosten der aktuellen Kilowattvergütung (kWh).  Berech-
nungsgröße der kWh-Kosten sind die von den Stadtwerken 
der Stadt in Rechnung gestellten Kosten (Rechnungsbe-
trag zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung: 
24,13 cent pro kWh). 
 
Die Überlassung der Wasserabgabestelle erfolgt zum 
Zweck der Wasserversorgung der einzelnen Nutzer. Was-
sernutzer zahlen eine tägliche Grundgebühr von 0,41 € für 
die Entnahme von Wasser, zuzüglich Bruttokosten des ak-
tuellen Kubikmeterpreises (cbm) für Frischwasser, zuzüg-
lich des aktuellen Kubikmeterpreises (cbm) für Abwasser. 
Berechnungsgröße der cbm-Kosten sind die von den 
Stadtwerken der Stadt in Rechnung gestellten Kosten. 
(Rechnungsbetrag zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Sat-
zung: 1,87 € pro qm Frischwasser und 2,74 € pro qm Ab-
wasser).  
 
2. Benutzung zum bestimmungsgenäßen Gebrauch  der 
Strom- und Wasserabgabestelle im Bereich Schötmar 
Markt/ Begastraße.  
 
Die Überlassung der Stromabgabestelle erfolgt zum Zweck 
der Stromversorgung der einzelnen Nachfrager. Stromnut-
zer zahlen eine tägliche Grundgebühr von 9,61€ für die 
Entnahme von Strom, zuzüglich Bruttokosten der aktuellen 
Kilowattvergütung (kWh). Berechnungsgröße der kWh-
Kosten sind die von den Stadtwerken  der Stadt in Rech-
nung gestellten Kosten (Rechnungsbetrag zum Zeitpunkt 
des Erlasses dieser Satzung:   24,13 cent pro kWh). 
Die Überlassung der Wasserabgabestelle erfolgt zum 
Zweck der Wasserversorgung der einzelnen Nutzer. Was-
sernutzer zahlen eine tägliche Grundgebühr von 0,41€ für 
die Entnahme von Wasser, zuzüglich Bruttokosten des ak-
tuellen Kubikmeterpreises (cbm) für Frischwasser, zuzüg-
lich des aktuellen Kubikmeterpreises (cbm) für Abwasser. 
Berechnungsgröße der cbm-Kosten sind die von den 
Stadtwerken der Stadt in Rechnung gestellten Kosten. 
(Rechnungsbetrag zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Sat-
zung: 24,13 cent pro kWh). 
 
3. Aus den Versorgungseinrichtungen dürfen vorrangig 
Mitglieder des Wochenmarktvereines Strom und Wasser 
entnehmen. Andere Nutzer können nur teilnehmen, wenn 
dadurch der bestimmungsgemäße Gebrauch nicht beein-
trächtigt wird. 
 
4. Die Benutzung der Versorgungseinrichtungen darf nur 
mittels von der Stadt anerkannter Versorgungssäulen er-
folgen. 
 
5. Die Versorgungskosten werden sofort oder bei Dau-
ernutzern zum Quartalsende fällig. 
 

§3 Entnahmeordnung 
 
Die Entnahmestellen stehen dem Marktverein grundsätz-
lich zur Verfügung. Spezielle Anordnungen der für die Ent-
nahmestelle verantwortlichen Personen sind zu befolgen. 
Andere Nutzer sind nachrangig zu berücksichtigen. 
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§ 4 Mietdauer und Kündigung 

 
Die Überlassung der Versorgungseinrichtungen erfolgt in 
stets widerruflicher Weise. Sie ist in der Regel gekoppelt an 
der Marktfestsetzung, die der Wochenmarktverein auf 
Grundlage der §§ 69 und 69a der Gewerbeordnung erhält. 
 

§5 Ordnungsgemäßer Betriebsablauf 
 
1. Unbeschadet des §3 hat der Benutzer für einen ord-
nungsgemäßen Betriebsablauf im Rahmen der jeweiligen 
Zweckbestimmung der Einrichtung zu sorgen. 
2. Die Benutzer haben für diesen Zweck einen dauernd 
anwesenden Beauftragten zu bestellen. 
3. Der Beauftragte ist insbesondere verpflichtet, die über-
lassenen Einrichtungen jeweils vor Beginn der Benutzung 
auf die ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten 
Zweck zu überprüfen. Er muss sicherstellen, dass schad-
hafte Geräte nicht genutzt werden. Wesentliche Mängel 
sind umgehend der Stadt mitzuteilen. 
 

§6 Haftungsfreistellung und –ausschlüsse 
 
1. Der Benutzer stellt die Stadt von etwaigen Haftungsan-
sprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftrag-
ten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger 
Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Be-
nutzung der überlassenen Einrichtungen (einschließlich der 
Zugänge zu den Anlagen und Räumen) stehen. 
 
2. Der Benutzer verzichtet seinerzeit auf eigene Haftungs-
ansprüche gegen die Stadt und für den Fall der eigenen 
Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffs-
ansprüchen gegen die Stadt und deren Bedienstete oder 
Beauftragte. 
 
3. Der Benutzer hat bei Nutzungsbeginn nachzuweisen, 
dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, 
durch welche auch die Freistellungsansprüche gedeckt 
werden.  
 
4. Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Stadt als 
Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand von 
Gebäuden gemäß § 836 BGB unberührt. 
 
5. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt an 
den überlassenen Einrichtungen, Geräten und Zugangs-
wegen durch die Nutzung der Säulen entstehen. 
 

§7 Benutzungsstörungen 
 
Sollten betriebsbedingte oder sonstige Maßnahmen den 
Betrieb beeinträchtigen oder unmöglich machen, so kön-
nen deswegen keinerlei Ansprüche geltend gemacht wer-
den. 
 

§8 Aufsichtspflicht 
 
Für das erforderliche Aufsichts- und Betreuungspersonal 
hat der Benutzer zu sorgen. 
 

§9 Pflege und Reinlichkeit 
 
1. Sämtliche Einrichtungen sind von den Benutzern im be-
stimmungsgemäßen Umfang pfleglich zu behandeln. 
2. Verunreinigungen und kleinere Beschädigungen sind auf 
eigene Kosten umgehend zu beseitigen. 
 

 
§10 Bauliche Veränderungen 

 
Alle baulichen Veränderungen sind untersagt. Vorüberge-
hende Umgestaltungen für bestimmte Zwecke oder Schön-
heitsreparaturen sind nur mit Zustimmung der Stadt mög-
lich. 
 

§11 Verhältnis zu Dritten 
 
Die Überlassung der Einrichtung durch den Benutzer an 
einen Dritten ist ohne Genehmigung der Stadt verboten. 
Alle Handlungen und Unterlassungen, welche insbesonde-
re nach dem Umweltschutz- oder Nachbarrecht gegenüber 
Nachbargrundstücken nicht gestattet sind, sind auch dem 
Benutzer untersagt und gelten als vertragswidrig. 
 

§ 6 In Kraft treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
" Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mungen oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen." 
 
Bad Salzuflen, den 17.10 .2013  
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
538 Allgemeinverfügung 

hier: Anordnung eines Abbrennverbotes für 
Feuerwerkskörper am 31.12.2013/01.01.2014 

 
Aufgrund des § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert 
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749) wird von der Stadt Bad Salzuflen als örtlicher 
Ordnungsbehörde angeordnet, dass am 31.12.2013 und 
am 01.01.2014 auf dem Vorplatz vor dem Gebäude der 
Kurverwaltung begrenzt durch die Parkstraße und die 
Bleichstraße Feuerwerkskörper nicht abgebrannt werden 
dürfen. Die genauen Flächen sind der dieser Allgemeinver-
fügung beiliegenden Anlage zu entnehmen.  
 
Die Stadt ist gem. § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und techni-
schen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 13. Novem-
ber 2007 (GV. NRW 2007, S. 561), geändert durch VO 
vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 700) in Verbindung 
mit 7.2.1 Nr.1 der Anlage für den Erlass der Verfügung zu-
ständig. 

 
Durch diese Maßnahme sollen die Zuschauer des Sylves-
terfeuerwerkes vor den Gefahren, die von privat gezünde-
ten Feuerwerkskörpern in einer Menschenansammmlung 
ausgehen, geschützt werden. Sie dient als Handlungs-
grundlage, um notwendige Maßnahmen gegen Besucher 
vornehmen zu können, die durch den Gebrauch pyrotech-
nischer Gegenstände die Gesundheit anderer gefährden.  
 
Im Interesse einer effektiven Gefahrenabwehr wird hiermit 
die sofortige Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) in der Neufassung der Be-
kanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. 
I S. 3786) geändert worden ist, angeordnet. Durch den Ge-
brauch der Feuerwerkskörper entsteht eine Gefahr für Le-
ben und Gesundheit der anderen Besucher. Die Art der 
Verletzungen, die durch den Kontakt mit den Feuerwerks-
körpern entstehen können, machen eine umgehende Be-
seitigung der Gefahr notwendig.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie vor dem 
Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung schriftlich oder 
zur Niederschrift Klage erheben. Die Klage kann auch in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten im Land Nordrhein-
Westfalen- ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW. 
S. 548) eingereicht werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
Hinweis der Verwaltung:  
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abge-
schafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfeh-
len wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit 
uns in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so 
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage si-
cher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch 
jedoch nicht verlängert. 
 
Bad Salzuflen, den 25.11 2013  
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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539 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl der Vertretung der Stadt 
Bad Salzuflen (Wahl im Wahlbezirk und Wahl 
aus der Reserveliste) im Jahr 2014 

 
Gemäß § 24 Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31. 
August 1993 (GV. NRW. 1993 S. 592, ber. S.967/ 
SGV. NRW. 1112), zuletzt geändert durch die neunte Ver-
ordnung zur Änderung der Kommunalwahlordnung vom 
3.Juli 2009 (GV. NRW. 2009 S. 372), fordere ich hiermit zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die  
 

Wahl der Vertretung 
(Wahl in den Wahlbezirken und 
Wahl aus den Reservelisten) 

auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Bad Salzuflen Rat-
haus, Zimmer E. 1, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad 
Salzuflen, während der Dienststunden kostenlos abgege-
ben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 3 Kommunalwahlgesetzes (Kommu-
nalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998 (GV. NRW. 1998 S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70/SGV. NRW. 1112), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. 2013 S. 564) und 
der §§ 25, 26 und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO 
weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten:  
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 

Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Partei-
en), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Ein-
zelbewerbern), von diesen allerdings keine Reser-
veliste, eingereicht werden.  

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer 

Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt 
worden ist. Kommt eine derartige Versammlung 
nicht zustande, so kann die Partei oder Wähler-
gruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Ver-
sammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.  

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter 
den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wähl-
bar.  

 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertre-
ter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes 
gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die 
Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen 
Bewerber/eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt 
ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Ver-
sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
Als Vertreter/Vertrerterin für eine Vertreterversamm-
lung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertre-
ter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterver-
sammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind 
innerhalb der letzten 15 Monate vor Ablauf der 
Wahlperiode, die Bewerber/Bewerberinnen für die 
Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen Be-
kanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in 
Wahlbezirke (25.April 2013) zu wählen.  
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe 
hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Be-
schluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Er-
gebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertre-
ter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, 
über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Be-
werberin regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen.  
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl 
der Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, 
Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertre-
ter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Er-
gebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Leiter/die Leiterin 
der Versammlung und zwei von dieser bestimmte 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahl-
leiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
des Bewerbers/der Bewerberin und der Bewer-
ber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelis-
ten hat sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Rei-
henfolge der Bewerber/der Bewerberinnen und die 
Bestimmung der Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung 
erfolgt sind. Die Beibringung einer Ausfertigung 
der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlages. Der Wahlleiter ist zur Abnah-
me einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig. Er ist Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches. 
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1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 

der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 
nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertre-
tung, in der Vertretung des Kreises Lippe, im Land-
tag oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus dem 
Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und 
ein Programm hat. Dies gilt nicht für auf Landes-
ebene organisierte Parteien, die die Unterlagen ge-
mäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Par-
teiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschrei-
bung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter einge-
reicht haben.  
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert 
sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 Kommunalwahlge-
setz dem Bundeswahlleiter die Unterlagen einge-
reicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Ein-
reichung von Satzung und Programm von Parteien 
und Wählergruppen eingereicht werden können, 
macht das Innenministerium nach dem Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung öffentlich bekannt.  
 
Weist ein Bewerber/eine Bewerberin bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist nach, dass für ihn/sie im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
eingetragen ist, ist anstelle seiner/ihrer Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu 
verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt 
nicht. 

 
2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
 Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) Kommunalwahlge-

setz in Verbindung mit der Satzung über die Zahl 
der zu wählenden Vertreter/innen für den Rat der 
Stadt Bad Salzuflen vom 13. März 2008 (veröffent-
licht durch Aushang an den amtlichen Bekanntma-
chungstafeln in der Zeit vom 20.03.2008 bis 
03.04.2008) sind für die Stadt Bad Salzuflen 48 Ver-
treter, davon 24 in Wahlbezirken, zu wählen. 

 
Auf die Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
über die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezir-
ke für die Kommunalwahl 2014 vom 23. April 2013 
(veröffentlicht durch Aushang an den amtlichen Be-
kanntmachungstafeln in der Zeit vom 02.05.2013 
bis 16.05.2013) wird hingewiesen.  

 
2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach 

dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht 
werden. Er muss enthalten:  

 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern/Einzelbewerberinnen können durch ein 
Kennwort gekennzeichnet werden; 

 
 
 
 
 
 

 
- Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum 

Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bewerberin; 
bei Beamten und Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 
Kommunalwahlgesetz sind auch der Dienstherr 
und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesell-
schaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie ange-
stellt sind, anzugeben.  

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.  

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Kom-
munalwahlgesetz). Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unter-
zeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvor-
schlag selbst leisten.  

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Partei-

en und Wählergruppen müssen ferner von mindes-
tens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den 
der Kandidat/die Kandidatin aufgestellt ist, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung 
ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unter-
zeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechti-
gung der Unterzeichner/der Unterzeichnerinnen 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlags, es sei denn, der Nachweis kann in-
folge von Umständen, die der/die Wahlvor-
schlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.  

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk 

von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahl-
bezirkes unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anla-
ge 14a zur KWahlO zu erbringen. Ziff 2.4 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass die Unter-
zeichnerin/der Unterzeichner im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages durch die Bewerberin/den Be-
werber ist zulässig. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:  
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a 
zur KWahlO abgegeben werden. Die ord-
nungsgemäße Abgabe der Zustimmungser-
klärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für die Abgabe eines gül-
tigen Wahlvorschlags.  

 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 

Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
erteilt werden.  
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- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen 
mit den nach § 17 Abs. 8 Kommunalwahlgesetz 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides 
statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine 
Ausfertigung der Niederschrift und der Versiche-
rung an Eides statt einem anderen Wahlvor-
schlag im Wahlgebiet beigefügt ist (s. auch Nr. 
1.2 Abs. 8 dieser Bekanntmachung). 

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer/innen 
nach § 13 Abs. 1 oder 6 Kommunalwahlgesetz 
bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- 
oder Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahllei-
ter dies zur Behebung von Zweifeln für erforder-
lich hält.  

 
3. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewer-

ber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine 
Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reservelis-
te muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein.  

 
3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 

11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss ent-
halten:  

 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die 

die Reserveliste einreicht; 
 
- Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, 

Geburtsort und Anschrift sowie Staatsangehö-
rigkeit der Bewerber/der Bewerberinnen in er-
kennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Ar-
beitnehmer/innen nach § 13 Abs. 1 und 6 Kom-
munalwahlgesetz sind auch der Dienstherr und 
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesell-
schaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäf-
tigt sind, anzugeben.  

 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.  
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass 
ein Bewerber/eine Bewerberin unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin für einen/einer im Wahlbezirk 
oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestell-
ten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll.  

 
3.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserve-

liste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste 
aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere 
Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 Kommunalwahlge-
setz), so muss die Reserveliste ferner enthalten:  

 
- den Familien- und Vorname des/der zu erset-

zenden Bewerbers/Bewerberin; 
 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der 

Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu 
ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist.  

 

 
3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen außerdem von mindes-
tens 41 Wahlberechtigten (1 vom Tausend der 
Wahlberechtigten im Wahlgebiet) persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein.  

 
3.5 Muss die Reserveliste von mindestens 41 Wahlbe-

rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach dem Mus-
ter der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei 
Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Die Zu-
stimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberin-
nen ist auf der Reserveliste nach dem Muster der 
Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der An-
lage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheini-
gung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Be-
werber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen Wahl-
bezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem 
Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.  

 
Die Wahlvorschläge für die Vertretung der Stadt Bad Sal-
zuflen sind bis spätestens zu dem in § 15 Abs. 1 Satz 1 
Kommunalwahlgesetz genannten Zeitpunkt (48. Tag vor 
der Wahl, 18.00 Uhr – Ausschlussfrist, 07.04.2014), 
beim Wahlleiter der Stadt Bad Salzuflen, Wahlamt, Ru-
dolph-Brandes-Allee 19, Rathaus, Zimmer E. 28, 32105 
Bad Salzuflen, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können.  
 
Bad Salzuflen, den 2. Dezember 2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Wahlleiter 
 
 
gez. R. Oberweis 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
540 Jahresabschluss der Staatsbad Salzuflen 

GmbH für das Geschäftsjahr 2012 
 
Die Gesellschafterversammlung der Staatsbad Salzuflen 
GmbH hat am 17.07.2013 den Jahresabschluss zum 
31.12.2012 festgestellt. 
 
Ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag ist aufgrund eines Er-
gebnisabführungsvertrages mit der Wirtschaftsbetriebe Bad 
Salzuflen GmbH nicht entstanden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Röhricht – Dr. Schillen hat am 03.05.2013 folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
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„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Staats-
bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Den vorstehenden Bereicht erstatten wir in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (IDW PS 450). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

vom 13. bis einschließlich 24. Januar 2014 
 
im Kurgastzentrum Bad Salzuflen, 1. OG, Raum 35, 
Parkstrasse 20 in 32105 Bad Salzuflen zur Einsichtnahme 
während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag 8.30 -
16.00 Uhr, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr) aus. 
 
Bad Salzuflen, den 29.11.2013 
 
 
gez. 
Wilfried Stephan 
Geschäftsführer 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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Stadt Barntrup 
 
541 Widmung der Erschließungsanlagen „Bach-

straße" und  "Haydnstraße" 
 
Die Stadt Barntrup hat im Bereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 01/05 „Am Bellenbruch“ die Er-
schließungsanlagen „Bachstraße“ und "Haydnstraße" end-
gültig ausgebaut. Die Abgrenzung der Erschließungsanla-
gen ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Die 
Straßen umfassen die nachstehend aufgeführten Grund-
stücke der Gemarkung Barntrup: 
 
"Bachstraße" - Flur 2, Flurstücke 1048, 1227, 1228 und 
1284, 
"Haydnstraße" -Flur 2 , Flurstücke 1009 und 1283 
 
Die Straßen werden  hiermit nach den §§ 3 und 6 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen – StrWG NW- vom 30.05.1995 in der z.Zt. gülti-
gen Fassung als Gemeindestraße dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet. 
 
Träger der Straßenbaulast für die hergestellte Erschlie-
ßungsanlage ist gemäß § 47 Abs. 1 StrWG NW die Stadt 
Barntrup. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann vor dem Verwal-
tungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, schrift-
lich oder in elektronischer  Form nach Maßgabe der elekt-
ronischen Rechtsverkehrsverordnung –ERVVO VG/FG- 
vom 23.11.2005 oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 
 
Sollte diese Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Barntrup, den 19.11.2013 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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542 Bekanntmachung für die im Jahre 2014 statt-

findenden allgemeinen Kommunalwahlen 
 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  
für die Wahl der Vertretung der Stadt Barntrup (Wahl in 
den Wahlbezirken und Wahl aus der Reserveliste) und  
für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
 
Gemäß der §§ 24 und 75 b Kommunalwahlordnung –
KWahlO- vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. 
S. 967/SGV. NRW. 1112), zuletzt geändert durch die neun-
te Verordnung zur Änderung der Kommunalwahlordnung 
vom 03. Juli 2009 (GV. NRW. 2009 S. 372) fordere ich 
hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die  
 
Wahl der Vertretung  
- in den Wahlbezirken und 
- aus den Reservelisten   
 
und die 
 
Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
 
auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Barntrup, Rathaus, 
Mittelstraße 38, Zimmer 9, 32683 Barntrup, während der 
Dienststunden kostenlos abgegeben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie §§ 46 b und 
46 d Abs.1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes –KWahlG- in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. 1998 S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70/SGV. 
NRW. 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.Mai 
2011 (GV. NRW. 2011 S. 238) und der §§ 25, 26 und 31 
sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere ist zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1  Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 

Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), 
von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) 
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbe-
rinnen/Einzelbewerbern), von diesen allerdings keine 
Reserveliste, eingereicht werden. 

 
1.2 Als Bewerberin/Bewerber einer Partei oder einer 

Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden 
ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustan-
de, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Be-
werberinnen/ihre Bewerber in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürgerinnen/ Unionsbür-
ger), die in Deutschland wohnen, sind unter den glei-
chen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 
 
 
 
 
 
 

 
Weist eine Bewerberin/ein Bewerber bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, 
dass für ihn im Melderegister ein Sperrvermerk ge-
mäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen eingetragen ist, ist anstelle sei-
ner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs 
genügt nicht. 

  
Die Bewerberinnen/Bewerber und die Vertreterin-
nen/Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberin-
nen/Bewerber auf der Reserveliste und für die Be-
stimmung einer Bewerberin/eines Bewerbers  als Er-
satzbewerberin/Ersatzbewerber für eine andere Be-
werberin/einen anderen Bewerber. Stimmberechtigt 
ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Ver-
sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
Als Vertreterin/Vertreter für eine Vertreterversamm-
lung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zu-
sammentritts der zur Wahl der Vertreterin-
nen/Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist. 
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch 
erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstim-
mung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreterin-
nen/Vertreter  für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren 
für die Wahl der Bewerberin/des Bewerbers regeln 
die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzun-
gen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerberinnen/Bewerber mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der 
erschienenen Mitglieder, Vertreterinnen/Vertreter oder 
Wahlberechtigte/n und Ergebnis der Abstimmung ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben 
die Leiterin/der Leiter der Versammlung und zwei von 
dieser bestimmten Teilnehmerinnen/Teilnehmer ge-
genüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber für 
die Vertretung und der Bewerberinnen/der Bewerber 
für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der 
Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt 
auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der 
Reihenfolge der Bewerberinnen/der Bewerber und die 
Bestimmung der Ersatzbewerberinnen/ Ersatzbewer-
ber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Die Bei-
bringung einer Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages. 
 
Die Wahlleiterin/der Wahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; sie/er 
ist Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbu-
ches. 
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1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 

der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in 
der Vertretung des Kreises Lippe, im Landtag oder 
auf Grund eines Wahlvorschlages aus dem Land im 
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie 
einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte 
Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 
Nummer 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis 
zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß 
beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert 
sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz 
KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen einge-
reicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf  Bestätigung der ordnungsgemäßen Ein-
reichung von Satzung und Programm von Parteien 
und Wählergruppen (§ 26 Abs. 5 Satz 3 KWahlO) 
eingereicht werden können, macht das Innenministe-
rium nach dem Tag der Wahlausschreibung öffent-
lich bekannt.  
 
Weist eine Bewerberin/ein Bewerber bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist nach, dass für sie/ihn im Melde-
register ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
eingetragen ist, ist anstelle ihrer/seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu 
verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.  
 

2.  Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk  
 
Nach § 3 Abs. 2 Buchst. a) KWahlG in Verbindung mit 
der Satzung über die Zahl der in den Rat der Stadt 
Barntrup  zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter 
vom 22. Oktober 2007 (KrBl. Lippe Nr. 46 vom 
12.11.2007, Seite 373) sind für die Stadt Barntrup 28 
Vertreter, davon 14 in Wahlbezirken, zu wählen. 

 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der 
Wahl- und Stimmbezirke vom 17.04.2013 (Kr.Bl. Lip-
pe Nr. 20 vom 25.04.2013 S. 296) wird hingewiesen.  

 
2.1  Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach 

dem  Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht 
werden. Er muss enthalten: 
 
-  den Namen und gegebenenfalls die Kurzbezeich-

nung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbe-
werberinnen/Einzelbewerbern können durch ein 
Kennwort gekennzeichnet  werden; 

   
- Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum und 

Anschrift (Hauptwohnung) sowie Staatsangehörig-
keit der Bewerberin/des Bewerbers; bei Beamten 
und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern nach § 13 
Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und 
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, 
anzugeben. 

 
 
 
 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.  
 

2.2. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei 
anderen Wahlvorschlägen muss mindestens eine Un-
terzeichnerin/ein Unterzeichner ihre/seine Unterschrift 
auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.  

 
2.3  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen ferner bei Wahlbezirken 
bis 5.000 Einwohnern von mindestens 5 Wahlberech-
tigten des Wahlbezirks für den die Kandidatin/der 
Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerberinnen/ Einzelbewerbern. 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-
nungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen/der Unter-
zeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge 
von Umständen, die die/der Wahlvorschlagsberechtig-
te nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden. 

 
2.4  Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von 

mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks  
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14 a zur 
KWahlO zu erbringen. 
Nr. 2.4. gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Unterzeichnerin/der Unterzeichner im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlages durch die Bewerberin/den Bewerber ist zu-
lässig.  
 

2.5  Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:  
 

- Die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des 
Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12a zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur  
KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemä-
ße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.  
 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13 zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.  

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerberinnen/Bewerber mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist. (siehe 
auch Nr. 1.2 dieser Bekanntmachung). 
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 Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 

Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Be-
scheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungs-
verhältnis, falls die Wahlleiterin/der Wahlleiter dies 
zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.  

 
3.  Wahlvorschläge für die Reserveliste 

 
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerberin-

nen/Bewerber benannt werden, die für eine Partei 
oder für eine Wählergruppe auftreten. Die Reserve-
liste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein.  

 
3.2  Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage  

 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss 
enthalten: 

 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die 

Reserveliste einreicht; 
 

- Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Anschrift sowie Staatsangehörigkeit der 
Bewerberinnen/Bewerber in erkennbarer Reihenfol-
ge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 
1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stif-
tung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, an-
zugeben.  

 
 Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften 

der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten. 

 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass 
eine Bewerberin/ein Bewerber unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerberin/ Ersatz-
bewerber für eine/einen im Wahlbezirk oder für ei-
ne/einen auf einer Reserveliste aufgestell-
te/aufgestellten Bewerberin/Bewerber sein soll. 

 
3.3 Soll eine Bewerberin/ein Bewerber auf der Reserve-

liste Ersatzbewerberin/Ersatzbewerber  für eine/ ei-
nen im Wahlbezirk oder für eine/einen auf der Re-
serveliste aufgestellte/aufgestellten andere Bewer-
berin/anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), 
so muss die Reserveliste ferner enthalten: 

  
- den Familien- und Vornamen der/des zu ersetzen-

den Bewerberin/Bewerbers, 
 

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Re-
serveliste, in dem oder unter der die/der zu erset-
zende Bewerberin/Bewerber aufgestellt ist. 

  
3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3. genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen außerdem von mindes-
tens 8 Wahlberechtigten (1 vom Tausend der Wahl-
berechtigten im Wahlgebiet) persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. Muss die Reserveliste von mindestens 8 Wahlbe-

rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif-
ten auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der 
Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforde-
rung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeich-
nung gilt Nr. 2.4 entsprechend. Die Zustimmungser-
klärung der Bewerberinnen/Bewerber ist auf der Re-
serveliste nach dem Muster der Anlage 11b oder ein-
zeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO 
abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit be-
darf es nicht, soweit Bewerberinnen/Bewerber gleich-
zeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt 
ist.  
 

4. Wahlvorschläge für das Amt der Bürgermeisterin/  
des Bürgermeisters 

 
4.1 Wahlvorschläge für das Amt der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters können auch von Parteien und Wäh-
lergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem 
Fall ist die Bewerberin/der Bewerber entweder in ei-
ner gemeinsamen Versammlung oder in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger 
zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvor-
schlags dürfen keinen anderen als die gemeinsame 
Bewerberin/den gemeinsamen Bewerber wählen oder 
zur Wahl vorschlagen.  

   
 Der Wahlvorschlag für das Amt der Bürgermeiste-

rin/des Bürgermeisters soll nach dem Muster der An-
lage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss 
enthalten: 

 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Par-

tei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reicht; andere Wahlvorschläge können auch durch 
ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekenn-
zeichnet werden; 

 
- Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Ge-

burtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerberin/des Bewerbers. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.  

 
4.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Absatz 2 Satz 1 KWahlG). 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den jewei-
ligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss die Unterzeich-
nerin/der Unterzeichner des Wahlvorschlags im 
Wahlgebiet wahlberechtigt sein.  

 
 Wer für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-

ters wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen.   
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4.3.  Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen außerdem von mindes-
tens 84 Wahlberechtigten der Gemeinde persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerberin-
nen/ Einzelbewerbern. Die Wahlberechtigung ist 
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.  

 Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genann-
ten Parteien und Wählergruppen fallen.  

 
 Anm.: 
 Die Vertretung der Stadt Barntrup hat 28 Mitglieder. 
 Der Wahlvorschlag für die Wahl der Bürgermeiste-

rin/des Bürgermeisters muss von mindestens dreimal 
soviel Wahlberechtigten unterzeichnet sein, wie die 
Vertretung Mitglieder hat. Der Wahlvorschlag muss 
daher von mind. 84 Wahlberechtigten unterzeichnet 
sein.  

  
4.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 84 Wahlbe-

rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif-
ten auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur 
KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beach-
ten:  
- Die Formblätter werden auf Anforderung von der 
Wahlleiterin/dem Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind die Bezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, 
bei Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern das Kenn-
wort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort 
der/des vorzuschlagenden Bewerberin/Bewerbers 
anzugeben. Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter hat diese 
Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.    
 
- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag 

unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterschreiben; neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum  

 
und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 
anzugeben. 

 
 Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist auf 

dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung ih-
rer/seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 
zur KWahlO beizufügen, dass sie/er im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 

 
Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand meh-
rere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre/seine 
Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig; die 
gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvorschlags 
für einen Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt un-
berührt. 
 
 
 
 

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die 
Bewerberin/den Bewerber ist zulässig, wenn die-
se/dieser in der Gemeinde wahlberechtigt ist.  

 
4.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

 
- Die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des Be-
werbers nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
abgegeben werden. Dabei hat die Bewerberin/der 
Bewerber zu versichern, dass sie/er für keine andere 
Wahl zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister oder 
Landrätin/Landrat kandidiert. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist die Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.  

 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 

der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Mus-
ter der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden.  

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergrup-

pen eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerberin/des Bewerbers (Anlage 
9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt 
(Anlage 10c zur KWahlO). 

 
5.  Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge   
 
 Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung - 

Wahl in den Wahlbezirken und  Wahl aus den Reser-
velisten – und die Wahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters  sind bis spätestens am 07. April 
2014, 18.00 Uhr (48. Tag vor der Wahl) – (Aus-
schlussfrist) bei dem Wahlleiter der Stadt Barntrup, 
Mittelstraße 38, Rathaus, Zimmer 4, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so 
rechtzeitig einzureichen, dass etwaige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch vorher 
beseitigt werden können. 
 
Barntrup, den 21. November 2013 
 
Stadt Barntrup 
Der Wahlleiter  
für die Wahl der Vertretung  
und die Wahl des Bürgermeisters  
der Stadt Barntrup  
 
 
Kuhs 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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Stadt Blomberg 
 
543 2. Änderung der Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 

3 BauGB für den Ortsteil Mossenberg der 
Stadt Blomberg, Teilbereich Bauerntor, hier: 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 
13. November 2013 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der z.Zt. gültigen Fassung die Änderung der 
Satzung gem. § 34 BauGB für den Ortsteil Mossenberg 
beschlossen. Die Lage des Satzungsgebietes ist dem bei-
gefügten Übersichtsplan zu entnehmen. Mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung wird die Änderung  der Satzung für den 
Ortsteil Mossenberg der Stadt Blomberg, Teilbereich Bau-
erntor, rechtsverbindlich. 
 
Die Satzung liegt einschließlich Erläuterung im Fachbe-
reich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der Stadt Blom-
berg, Marktplatz 2, I. Obergeschoß, 32825 Blomberg, vom 
Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienststun-
den zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Jeder-
mann kann Auskunft über den Inhalt der Satzung verlan-
gen. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs.1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs.1 Nr.3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften begründen soll, ist darzu-
legen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs.4 des Baugesetzbuches über die Entschädi-
gungen von durch die Satzung eingetretenen Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 

 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 15. November 2013 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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544 Bekanntgabe über die Veröffentlichungspflicht 

von Angaben Blomberger Mandatsträger gem. 
§ 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW 

 
Die Mandatsträger der Stadt Blomberg (Rats- und Aus-
schussmitglieder, Ortsvorsteher) sind Ihrer Auskunftspflicht 
nach § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW nachge-
kommen. Die schriftlich gemachten Angaben zu ihren per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen können inner-
halb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Blomberg in 
den Diensträumen (Zimmer 22 und 23) eingesehen wer-
den. 
 
Blomberg, den 25.11.2013 
 
 
Der Bürgermeister 
Geise 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
545 Aufforderung zur Einreichung von Wahl-

vorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters 
und der Vertretung der Stadt Blomberg im 
Wahlbezirk sowie aus der Reserveliste im Jahr 
2014 

 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung -KWahlO- vom 
31. August 1993 (GV. NRW. 1993 S. 592, 967), zuletzt ge-
ändert durch die Zehnte Verordnung zur Änderung der 
KWahlO vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. 2011 S. 300, ber. 
S. 394), - SGV NRW 1112 - fordere ich hiermit zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
 
- in den Wahlbezirken und 
- aus den Reservelisten 
 
auf. 
 
Außerdem fordere ich hiermit gemäß § 75 b KWahlO zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
 
- des Bürgermeisters 
 
auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Blomberg, Fachbe-
reich 10, Team Bürgerservice und Ordnung,  Altes Amtsge-
richt, Am Martiniturm 1, Zimmer 4, 32825 Blomberg, wäh-
rend der Dienststunden kostenlos abgegeben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 3 Kommunalwahlgesetz - KWahlG – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV.NRW. 1998 Seite 454, berichtigt Seite 509 und 1999 
Seite 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur Ände-
rung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 
01.Oktober 2013 (GV.NRW. Seite 564) - SGV.NRW 1112 - 
und der §§ 25, 26 und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b 
KWahlO weise ich hin. 
 
Nach § 49 Abs. 1 KWahlG werden die Funktions-
bezeichnungen in weiblicher oder männlicher Form geführt. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 

 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 
mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberech-
tigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtig-
ten (Einzelbewerbern), von diesen allerdings keine Reser-
veliste, eingereicht werden. 
 
1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe 
kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versamm-
lung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe 
ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten 
aufstellen lassen. 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union (Unionsbürger), die in Deutschland wohnen, 
sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche 
wählbar. 
 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversamm-
lungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes 
gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf 
der Reserveliste und für die 
Bestimmung als Ersatzbewerber für einen anderen 
Bewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zu-
sammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberech-
tigt ist. 
 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur ge-
wählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur 
Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist. 
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe 
hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch 
ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis 
ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreter-
versammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien 
und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Be-
werber mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, 
Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Ver-
treter oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstim-
mung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei ha-
ben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser be-
stimmten Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides 
Statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers für das 
Amt des Bürgermeisters und der Bewerber für die Vertre-
tung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der 
Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewerber in 
geheimer Abstimmung erfolgt sind. Die Beibringung einer 
Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung 
an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlages. 
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1.3  Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Rat der Stadt Blomberg, im Kreistag des 
Kreises Lippe, im Landtag des Landes Nordrhein-
Westfalen (NRW) oder auf Grund eines Wahlvorschlages 
aus dem Land NRW im Bundestag vertreten, so kann sie 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewähl-
ten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
hat. Dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Partei-
en, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 
2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahl-
ausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter 
eingereicht haben. 
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert 
sind dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht ha-
ben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einrei-
chung von Satzung und Programm von Parteien und Wäh-
lergruppen eingereicht werden können, macht das Innen-
ministerium nach dem Zeitpunkt der Wahlausschreibung 
öffentlich bekannt. 
 
Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für ihn im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß § 
34 Abs. 6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen eingetragen ist, ist anstelle seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwen-
den; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
können auch von Parteien und Wählergruppen gemeinsam 
eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber entwe-
der in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrenn-
ten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger 
des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen 
als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur Wahl vor-
schlagen. 
 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters 
soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO einge-
reicht werden. Er muss enthalten: 
 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; andere 
Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagsträgers gekennzeichnet werden; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie Staatsange-
hörigkeit des Bewerbers.  
 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung un-
terzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsa-
me Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen für das 
Wahlgebiet zuständigen 
Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger unter-
zeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Un-
terzeichner des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlbe-
rechtigt sein. 
 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 
160 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn der bisherige Bürgermeister oder Landrat als Bewer-
ber vorgeschlagen wird. Die Wahlberechtigung ist nachzu-
weisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem 
Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ab- lauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann 
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht 
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.  
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl- vor-
schläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten Wahl-
vorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien 
und Wählergruppen fallen. 
 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 160 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften 
auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO 
zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter 
kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung 
sind die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 
den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern 
das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Woh-
nort des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Der 
Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu 
vermerken. 
 
- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift sind Fa-
milienname, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift (Haupt-
wohnung) des Unterzeichners anzugeben. 
 
- Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder ge-
sondert eine Bescheinigung der Stadt Blomberg nach dem 
Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
- Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag 
derselben Art (also nur einen Wahlvorschlag für die direkte 
Wahl im Wahlbezirk und nur für eine Reserveliste sowie 
nur einen Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters) 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge unter-
zeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlä-
gen ungültig. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
durch den Bewerber ist zulässig, wenn dieser in der Ge-
meinde wahlberechtigt ist. 
 
- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
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2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Be-
werber zu versichern, dass er für keine andere Wahl zum 
Bürgermeister oder Landrat kandidiert. Die ordnungsge-
mäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe ei-
nes gültigen Wahlvorschlags. 
 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. 
 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewer-
bers (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt 
(Anlage 10c zur KWahlO). 
 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) KWahlG in             Ver-
bindung mit § 1 der Satzung vom 31.01.2013   über die zu-
künftige Besetzung des Rates der Stadt Blomberg für die 
nächste Wahlperiode sind  für den Rat der Stadt Blomberg 
32 Vertreter, davon 16 in Wahlbezirken zu wählen. 
Auf die Bekanntmachung der Stadt Blomberg vom 
16.04.2013 über die Einteilung des Wahlgebietes in Wahl-
bezirke wird hingewiesen (Kr.Bl. Lippe 25.04.2013). Sie 
kann während der Dienststunden beim Wahlleiter der Stadt 
Blomberg, Altes Amtsgericht (Zimmer 4), Am Martiniturm 1, 
32825 Blomberg, während der Dienststunden eingesehen 
werden. 
 
3.2 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht werden. Er 
muss enthalten: 
 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie Staatsan-
gehörigkeit des Bewerbers; bei Beamten und Arbeitneh-
mern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Ge-
sellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie angestellt sind, 
anzugeben.  
 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten. 
 
3.3 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung un-
terzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner sei-
ne Unterschrift auf 
dem Wahlvorschlag selbst leisten. 
 
 

 
3.4 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk der unter 1.3 ge-
nannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 
mindestens 5 Wahlberechtigten des 
Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Die Wahlberechti-
gung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die 
der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden. 
 
3.5 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von min-
destens 5 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 
die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14a zur KWahlO zu erbringen. 
 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
Unterzeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber 
ist zulässig. 
 
3.6 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gülti-
gen Wahlvorschlags. 
 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO erteilt werden. 
 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber 
mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, 
soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherung an Eides Statt einem anderen Wahlvorschlag im 
Wahlgebiet beigefügt ist (s. auch 1.2 dieser Bekanntma-
chung). 
 
- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 
oder 6 des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr 
Dienst- oder Arbeitnehmerverhältnis, falls der Wahlleiter 
dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 
 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt 
werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. 
Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein. 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 933 
 

 

 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b 
zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten: 
 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die Reser-
veliste einreicht; 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,  Ge-
burtsort und Anschrift sowie Staatsangehörigkeit 
der Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten 
und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind 
auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder 
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie ange-
stellt sind, anzugeben.  
 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten.  
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein 
Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Er-
satzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll. 
 
4.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber 
für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber sein (§ 16 
Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthal-
ten: 
 
- den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden 
Bewerbers; 
 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserve-
liste, in dem oder unter der der zu ersetzende Bewerber 
aufgestellt ist.  
 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 13 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. 
 
4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 13 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften 
auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 
14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Form-
blätter ist die Bezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unter-
zeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend. Die Zustimmungser-
klärung der Bewerber ist auf der Reserveliste nach dem 
Muster der Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der 
Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung 
der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber gleichzei-
tig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheini-
gung dem Wahlbezirksvorschlag 
beigefügt ist. 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und 
der Vertretung der Stadt Blomberg sind bis spätestens am 
Montag, 07. April 2014, 18.00 Uhr (48. Tag vor der Wahl, 
– Ausschlussfrist-, § 15 Abs. 1 Satz 1 KWahlG), beim 
Wahlleiter der Stadt Blomberg, Fachbereich 10 Zentrale 
Dienste, Team Bürgerservice und Ordnung,  Altes Amtsge-
richt, Am Martiniturm 1, Zimmer 4, 32825 Blomberg, einzu-
reichen. 
 
 
 
 

 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzei-
tig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können. 
 
Blomberg, den 28. November 2013 
 
Der Wahlleiter für die Wahl der Vertretung und die Wahl 
des Bürgermeisters der Stadt Blomberg 
 
 
Stodieck 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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Stadt Detmold 
 
546 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-

lung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
–VwZG- vom 12.08.2005 (Bundesgesetzblatt – 
BGBl I 2354) 

 
Firma  CO Real Estate GmbH 
Standort:  Kuckuck 30, 31789 Hameln 
ist unbekannt verzogen. 
  
Ihr ist ein Schriftstück bekannt zu geben. 
Da eine persönliche Zustellung nicht möglich ist, wird die 
Zustellung gem. § 10 VwZG öffentlich durchgeführt. 
 
Der Schriftstück (vom 11.11.2013, Kz:1030676.00138-
0100) kann vom Empfangsberechtigten beim Fachbereich 
1, Paulinenstr. 45, 2. OG, Zimmer 2.06 eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn seit dem 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind (§ 10 Abs. 2VwZG). 
 
Danach können Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste eintreten können. 
 
 
Im Auftrage: 
Weaving 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
547 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch 
von Tageseinrichtungen für Kinder und Kin-
dertagespflege im Bereich des Jugendamtes 
der Stadt Detmold als örtlicher Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
08.12.2011 in der Fassung der Satzung vom 
18.07.2013 vom 28.11.2013 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. NRW. 
S. 474) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Ach-
tes Buch (SGB VIII) in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I 
S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 
16.04.2013 (BGBl.I S. 795) und § 23 Abs. 1 des Gesetzes zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsge-
setz - KiBiz); Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes -SGB VIII- vom 30.10.2007 (GV. NRW S. 
462), in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-Änderungsgesetz – vom 
25.07.2011 (GV. NRW. S. 385) hat der Rat der Stadt Detmold 
in seiner Sitzung am 21.11.2013 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 
In § 5 wird der Abs. 2 neu gefasst. 
 
 
 
 

 
Als Einkommen ist die Summe der positiven Einkünfte im 
Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) zu verstehen. Die nach § 2 Abs. 5 a EStG steuer-
lich anerkannten Kinderbetreuungskosten sind von dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 
Ein AusgleichM.. 
 

§ 2 
 
Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tagesein-
richtungen für Kinder und Kindertagespflege im Bereich 
des Jugendamtes der Stadt Detmold als örtlicher Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 08.12.2011 in 
der Fassung der Satzung vom 18.07.2013 vom 28.11.2013 
tritt rückwirkend zum 01.08.2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der „Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von 
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege im 
Bereich des Jugendamtes der Stadt Detmold als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
08.12.2011 in der Fassung der Satzung vom 18.07.2013“  
vom 28.11.2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- kann gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 28.11.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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548 1. Änderungssatzung zur „Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) in der Stadt Detmold 
vom 22.12.2011“ vom 28.11.203 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S.666-
SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), der §§ 3 und 
4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18. Dez. 1975 (GV.NRW S. 706), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. 
NRW. S.390) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV.NRW S 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687) hat 
der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 21. No-
vember 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 6 Absatz 3, 5 und 6 werden wie folgt geändert: 
 

§ 6 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
(3) Für die maschinelle Sommerreinigung beträgt die 

Benutzungsgebühr bei einer einmaligen wöchentli-
chen Reinigung jährlich je Meter 
a) für überwiegend dem Fußgängerverkehr ge-

widmete Straßen (Fußgängerzonen)  4,98 € 
b) für Fahrbahnen, die vorwiegend dienen  

− dem Anliegerverkehr                   2,00 € 
− dem innerörtlichen Verkehr        1,80 € 
− dem überörtlichen Verkehr         1,50 € 

c) für selbstständige und unselbstständige Geh-
wege                                                    2,78 € 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Ge-
bühr entsprechend. 

(5) Für die zusätzliche manuelle Reinigung beträgt die 
Gebühr je Meter jährlich 4,50 €. Die Aufstellung der 
Straßen mit zusätzlichen manuellen Reinigungen 
ergibt sich aus der Anlage 3 dieser Satzung, die An-
lage 3 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
(6) Für die Winterwartung der Fahrbahnen beträgt die Ge-

bühr je Meter jährlich 1,42 €, bei eingeschränktem 
Winterdienst je Meter jährlich 0,71 €. Eingeschränkt 
bedeutet, dass diese Straßen in der Regel in einem 
geringeren Umfang geräumt werden. Der Winterdienst 
auf diesen Straßen erfolgt, wenn die Fahrbahnen er-
heblich eingeschränkt befahrbar sind. 

 
§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) in der Stadt Detmold vom 22.12.2011“ vom 
28.11.2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- kann gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 28.11.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
549 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene 
Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt 
Detmold als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe in Detmold vom 08.12.2011 in der 
Fassung der Satzung vom 18.07.2013 vom 
29.11.2013 

 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. NRW. 
S. 474) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Ach-
tes Buch (SGB VIII) in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl I 
S.2022), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 
16.04.2013 (BGBl. I S. 795) sowie § 9 Abs. 3 des Schulgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) vom 
15.02.2005 (GV.NRW. S. 102), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 05.04.2011 (GV.NRW. S. 205) und dem Gesetz zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsge-
setz - KiBiz); Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes -SGB VIII- vom 30.10.2007 (GV. NRW S. 
462), in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-Änderungsgesetz – vom 
25.07.2011 (GV. NRW. S. 385) hat der Rat der Stadt Detmold 
in seiner Sitzung am 21.11.2013 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 
In § 5 wird der Abs. 2 neu gefasst. 
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Als Einkommen ist die Summe der positiven Einkünfte im 
Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) zu verstehen. Die nach § 2 Abs. 5 a EStG steuer-
lich anerkannten Kinderbetreuungskosten sind von dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 
Ein AusgleichM.. 
 

§ 2 
 
Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule im 
Primarbereich der Stadt Detmold als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 08.12.2011 in der 
Fassung der Satzung vom 18.07.2013 vom 21.11.2013 tritt 
rückwirkend zum 01.08.2012 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „ Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztags-
schule im Primarbereich der Stadt Detmold als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Detmold vom 
08.12.2011 in der Fassung der Satzung vom 18.07.2013“ 
vom 29.11.2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- kann gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 29.11.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
550 3. Änderungssatzung zur „Satzung über die 

Errichtung und Unterhaltung von Obdachlo-
senunterkünften in der Stadt Detmold vom 10. 
März 1998“ in der Fassung der Satzung vom 
08.06.2001 vom 29.11.2013 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 09.04.2013 (GV NRW S.194) und der §§ 2, 
4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW 2011, S. 
687 u. S. 688), beschließt der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 21.11.2013 folgende Satzung: 
 

§ 1 
 
§ 2 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Obdachlosenunterkünfte gliedern sich je nach ihrer 
Ausstattung in die Gruppen A, B und C. 
Gruppe A: Ida-Gerhardi Weg 10 
Gruppe B: Im Nieleinen 6 
Gruppe C:  
 

§ 2 
 
§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Stadt Detmold entscheidet über die Belegung durch 
Einweisungsverfügung. Ein Rechtsanspruch auf Einwei-
sung in eine Obdachlosenunterkunft besteht nicht. Durch 
die Einweisung wird zwischen der Stadt Detmold und den 
eingewiesenen Personen kein Mietverhältnis im Sinne der 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches begründet. 
Das Weisungsrecht wird vom Fachbereich 2 - „Jugend, 
Schule, Soziales und Sport“ der Stadt Detmold wahrge-
nommen.  
 

§ 3 
 
§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 
Die zwangsweise Durchsetzung der Bestimmungen dieser 
Satzung sowie der Benutzungsordnung richtet sich nach 
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19.02.2003 (GV. NRW. 2003 S.24). 
 

§ 4 
 
Die 3. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung vom 29.11.2013 zur 
„Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Ob-
dachlosenunterkünften in der Stadt Detmold vom 10. März 
1998“  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- kann gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 29.11.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
551 1. Änderungssatzung zur „Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für die Nutzung der 
städtischen Übergangswohnheime für Asyl-
bewerber und Asylberechtigte sowie für Aus-
siedler und Zuwanderer vom 05. Juni 1997“ 
vom 29.11.2013 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NW. 
2023) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
09.04.2013 (GV NRW S. 194) und der §§ 2, 4 und 6 Kom-
munalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW 2011, S. 687 und 
S. 688) beschließt der Rat der Stadt Detmold in seiner Sit-
zung am  21.11.2013 folgende Gebührensatzung: 
 

§ 1 
 
§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 
In der Benutzungsgebühr sind keine Nebenkosten enthal-
ten. Entgelte für Elektrizität, Heizung, Wasserversorgung, 
Kanalbenutzung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung und 
sonstige mietübliche Nebenkosten sind separat als Pau-
schale monatlich zu zahlen. Der Betrag soll sich an dem 
tatsächlichen Verbrauch je Übergangswohnheim orientie-
ren und ist jährlich auf der Basis der im Vorjahr entstande-
nen Kosten zu ermitteln und festzusetzen. Diese Kosten 
werden mit einem im Verhältnis zur Höchstbelegung ste-
henden Anteil abgerechnet. Anpassungen an aktuelle Kos-
tenentwicklungen sind zulässig. 
 

§ 2 
 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Benutzungsgebühr, die Gemeinschaftsflächengebühr 
und die Nebenkostenpauschale unterliegen der Beitreibung 
im Verwaltungszwangsverfahren nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.2003 (GV. NRW. 2003 S.24). 
 
 
 
 

 
§ 3 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Nutzung der städtischen 
Übergangswohnheime für Asylbewerber und Asylberechtig-
te sowie für Aussiedler und Zuwanderer vom 05. Juni 
1997“vom 29.11.2013 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- kann gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 29.11.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
552 2. Änderungssatzung zur „Satzung über die 

Unterhaltung von Übergangswohnheimen für 
die Unterbringung von Aussiedlern und Zu-
wanderern in Detmold vom 24. November 
1997“ in der Fassung der Satzung vom  
25.06.1998 vom NN.. 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV NRW S. 194) so-
wie §§ 11 und 12 des Gesetzes zur Förderung der gesell-
schaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-
Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 
14.02.2012 (GV. NRW. S. 97), beschließt der Rat der Stadt 
Detmold in seiner Sitzung am MMMM folgende Satzung: 
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§ 1 

 
§ 1 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Stadt Detmold unterhält zur vorübergehenden Unter-
bringung der nach § 11  Teilhabe- und Integrationsgesetz 
aufzunehmenden Aussiedler und Zuwanderer, die nicht 
ausreichend mit Wohnraum versorgt werden können, fol-
gende Übergangswohnheime:  
Heldmanstr. 2, Poggenpohl 24 
 

§ 2 
 
§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 
Das Weisungsrecht wird vom Fachbereich 2 – Jugend, 
Schule, Soziales und Sport- der Stadt Detmold wahrge-
nommen. 
 

§ 3 
 
§ 4 wird wie folgt neu gefasst 
Mit der Aushändigung der Einweisungsverfügung erwirbt 
der eingewiesene Aussiedler/Zuwanderer - im folgenden 
"Benutzer" genannt - das Recht, den ihm zugewiesenen 
Raum und die gemeinschaftlichen Einrichtungen des jewei-
ligen Heimes im Rahmen der Hausordnung zu benutzen 
oder mitzubenutzen.  
Der Benutzer übernimmt damit zugleich alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus der Hausordnung ergeben.  
Der Benutzer hat die Anordnungen der vom Fachbereich 2 
- Jugend, Schule,       Soziales und Sport - mit der Aufsicht 
beauftragten Person zu befolgen. 
 

§ 4 
 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Einweisung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung wi-
derrufen werden, wenn 
a) der Grund der Einweisung entfällt, 
b) der Benutzer durch sein Verhalten, insbesondere durch 

Verstöße gegen die Hausordnung, Anlass dazu gibt, 
c) eine anderweitige Unterbringung aus wichtigen Gründen, 

die im einzelnen bezeichnet werden müssen, geboten 
ist, 

d) die Unterbringung den Zeitraum von einem Jahr über-
schritten hat. 

Der Fachbereich 2 - Jugend, Schule, Soziales und Sport - 
ist nicht verpflichtet, besonderen Wünschen der Benutzer 
hinsichtlich der Unterbringung nachzukommen. 
 

§ 5 
 
§ 8 wird wie folgt neu gefasst: 
Die zwangsweise Durchsetzung der Bestimmungen dieser 
Satzung sowie der Hausordnung richtet sich nach dem 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.2003 (GV. NRW. 2003 S.24). 
 

§ 6 
 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 
 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
 

 
553 6. Änderungssatzung zur „Satzung über die 

Unterhaltung von Übergangswohnheimen für 
die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge 
in Detmold vom 24. November 1997“ in der 
Fassung der Satzung vom 24.07.2002 vom 
29.11.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 09. April 2013 (GV NRW S. 194) und des § 
1 Abs. 1 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 
28.02.2003 (GV NRW S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 
15 des         Gesetzes vom 08.12.2009 (GV NRW S. 765, 
793) beschließt der Rat der Stadt Detmold in seiner Sit-
zung am 21.11.2013 folgende Satzung: 
 

§ 1 
 
§ 1 wird wie folgt neu gefasst: 
Die Stadt Detmold unterhält zur vorübergehenden Unter-
bringung der nach dem  
Flüchtlingsaufnahmegesetz aufzunehmenden ausländi-
schen Flüchtlinge die  
Übergangswohnheime Heldmanstr. 2, Leistruper-Wald-Str. 
13 und Poggenpohl 24. 
 

§ 2 
 
§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 
Das Weisungsrecht wird vom Fachbereich 2 – Jugend, 
Schule, Soziales und Sport - der Stadt Detmold wahrge-
nommen.  
 

§ 3 
 
§ 4 wird wie folgt neu gefasst: 
Mit der Aushändigung der Einweisungsverfügung erwirbt 
die eingewiesene Person - im folgenden „Benutzer“ ge-
nannt - das Recht, den ihm zugewiesenen Raum und die 
gemeinschaftlichen Einrichtungen des jeweiligen Heimes 
im Rahmen der Hausordnung zu benutzten oder mitzube-
nutzen. Der Benutzer übernimmt damit zugleich alle Rech-
te und Pflichten, die sich aus der Hausordnung ergeben. 
Der Benutzer hat die Anordnungen der vom Fachbereich 2 
- Jugend, Schule, Soziales und Sport - mit der Aufsicht be-
auftragten Personen zu befolgen. 
Die Einweisung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung wi-
derrufen werden, wenn 
a) der Grund der Einweisung entfällt, 
b) der Benutzer durch sein Verhalten, insbesondere durch 

Verstöße gegen die Hausordnung, Anlass dazu gibt, 
c) eine anderweitige Unterbringung aus wichtigen Grün-

den, die im einzelnen bezeichnet werden müssen, ge-
boten ist, 

d) die Unterbringung den Zeitraum von einem Jahr über-
schritten hat. 

 
§ 4 

 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 
Der Fachbereich 2 - Jugend, Schule, Soziales und Sport - 
ist nicht verpflichtet, besonderen Wünschen der Benutzer 
hinsichtlich der Unterbringung nachzukommen. 
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§ 5 

 
§ 8 wird wie folgt neu gefasst: 
Die zwangsweise Durchsetzung der Bestimmungen dieser 
Satzung sowie der Hausordnung richtet sich nach dem 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.2003 (GV. NRW.2003 S.24). 
 

§ 6 
 
Diese 6. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung über die 
Unterhaltung von Übergangswohnheimen für die Unter-
bringung ausländischer Flüchtlinge in Detmold vom 24. 
November 1997“ in der Fassung der Satzung vom 
24.07.2002  
 
vom 29.11.2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- kann gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 29.11.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
554 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 23-11 

„Poppenbrede,“ Neu  
Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nord-
ring und Poppenbrede 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 21.11.2013 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungs-
planunterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der  
 
Bebauungsplan 23-11 „Poppenbrede“ Neu  
Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nordring 

und Poppenbrede 
rechtsverbindlich. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung im Fachbereich Stadtent-
wicklung der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, I. Etage, Hintergebäude zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
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3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 27.11.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

KrBl. Lippe 10.12.2013 
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